
 
 

Vereinbarung 
2026 

 

über Änderungen des Kollektivvertrages für die  
Angestellten der Saatbau Linz eGen 

 

 

 

Der Kollektivvertrag wird abgeschlossen zwischen dem OÖ. Arbeitgeberverband unter Mitwir-

kung der Saatbau Linz eGen, Schirmerstraße 19, 4060 Leonding einerseits und dem O.Ö. 

Land- und Forstarbeiterbund, 4040 Linz, Gstöttnerhofstraße 12/4, unter Mitwirkung der Kam-

mer der Arbeiter und Angestellten in der Land- und Forstwirtschaft für OÖ., Linz, Scharitzer-

straße 9 andererseits. 

 

 

I. 

 Gehaltserhöhung 

 

Die kollektivvertraglichen Monatsgehälter der Kategorien 1- 6 werden ab 1. Jänner 2026 um 

2 % erhöht. Die Gehaltstabelle nach Anhang 1 zum Kollektivvertrag wird danach angepasst.  

 

Die IST-Gehälter werden in gleicher Weise erhöht, also um 2 % ab 1. Jänner 2026.  

 

Die Zulage nach § 13 des Kollektivvertrages in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2026 

um 2 % erhöht und somit beträgt die Schichtzulage Euro 2,79 (bisher Euro 2,74). 

 

Ab 1. Jänner 2027 werden die kollektivvertraglichen Monatsgehälter der Kategorien 1- 6 um 

2 %, mindestens jedoch um 70 Euro erhöht bis zu einem Gehalt von € 3.500,00 bzw. max. um 

100 Euro erhöht ab einem Gehalt von € 3.501,00. Die Gehaltstabelle nach Anhang 1 zum 

Kollektivvertrag wird danach angepasst.  

 

Die IST-Gehälter werden in gleicher Weise erhöht, also um 2 % ab 1. Jänner 2027, mindestens 

jedoch um 70 Euro erhöht bis zu einem Gehalt von € 3.500,00 bzw. max. um 100 Euro erhöht 

ab einem Gehalt von € 3.501,00. 

 

Die Zulage nach § 13 des Kollektivvertrages in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2027 

um 2 % erhöht und somit beträgt die Schichtzulage Euro 2,85 (bisher Euro 2,79). 

 

Ab 1. Jänner 2028 werden die kollektivvertraglichen Monatsgehälter der Kategorien 1- 6 um 

2 %, mindestens jedoch um 70 Euro erhöht bis zu einem Gehalt von € 3.500,00 bzw. max. um 

100 Euro erhöht ab einem Gehalt von € 3.501,00. Die Gehaltstabelle nach Anhang 1 zum 

Kollektivvertrag wird danach angepasst.  

 



Die IST-Gehälter werden in gleicher Weise erhöht, also um 2 % ab 1. Jänner 2028, mindestens 

jedoch um 70 Euro erhöht bis zu einem Gehalt von € 3.500,00 bzw. max. um 100 Euro erhöht 

ab einem Gehalt von € 3.501,00. 

 

Die Zulage nach § 13 des Kollektivvertrages in der geltenden Fassung wird ab 1. Jänner 2028 

um 2 % erhöht und somit beträgt die Schichtzulage Euro 2,91 (bisher Euro 2,85). 

 

 

II. 

Lehrlinge 

 

Die Einkommen für Lehrlinge nach Anhang 2 zum Kollektivvertrag werden um 2 % ab 1. Jän-

ner 2026 erhöht. 

 

1. Lehrjahr ................ € 1.205,00 

2. Lehrjahr ................ € 1.420,00 

3. Lehrjahr ................ € 1.685,00 

Anschlusslehre ......... € 1.735,00 

 

Ab 1. Jänner 2027 werden die Einkommen für Lehrlinge nach Anhang 2 zum Kollektivver-

trag um 70 Euro erhöht: 

 

1. Lehrjahr ................ € 1.275,00 

2. Lehrjahr ................ € 1.490,00 

3. Lehrjahr ................ € 1.755,00 

Anschlusslehre ......... € 1.805,00 

 

Ab 1. Jänner 2028 werden die Einkommen für Lehrlinge nach Anhang 2 zum Kollektivver-

trag um 70 Euro erhöht: 

 

1. Lehrjahr ................ € 1.345,00 

2. Lehrjahr ................ € 1.560,00 

3. Lehrjahr ................ € 1.825,00 

Anschlusslehre ......... € 1.875,00 

 

 

III. 

Inkrafttreten 

 

Der neue Kollektivvertrag tritt mit 1. Jänner 2026 in Kraft und hat hinsichtlich seines gehalts-

rechtlichen Teiles eine Laufzeit von 36 Monaten (bis 31.12.2028). 

 

 

Linz, am 26. Jänner 2026 

 

 

 

 

 



 

 

OÖ. Arbeitgeberverband    O.Ö. Land- und Forstarbeiterbund     

für land- und forstwirtschaftliche Betriebe   4040 Linz, Gstöttnerhofstraße 12/4 

4021 Linz, Auf der Gugl 3     

 

 

 

 

 

 

 

 

SAATBAU LINZ eGen    Kammer der Arbeiter und Angestellten in  

4060 Leonding, Schirmerstraße 19   der Land- und Forstwirtschaft  

        4020 Linz, Scharitzerstraße 9  

  



Anhang 1:  

 


